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Leitsätze des Urteils 

1. Freizügigkeit — Arbeitnehmer — Gleichbehandlung — Soziale Vergünstigungen — Begün
stigte des Gleichbehandlungsgrundsatzes — Unterhaltsberechtigte Familienangehörige auf
steigender Linie eines Arbeitnehmers 
(Verordnung Nr. 1612/68 des Rates, Artikel 7 Absatz 2) 

2. Freizügigkeit — Arbeitnehmer — Gleichbehandlung — Soziale Vergünstigungen — Begriff 
— Besondere Altersbeihilfe, die ein Mindesteinkommen garantiert 
(Verordnung Nr. 1612/68 des Rates, Artikel 7 Absatz 2) 

1. Die unterhaltsberechtigten Familienange
hörigen aufsteigender Linie eines Wan
derarbeitnehmers können sich auf das 
hinsichtlich der Gewährung von sozialen 
Vergünstigungen in Artikel 7 Absatz 2 
der Verordnung Nr. 1612/68 ausgespro
chene Diskriminierungsverbot berufen. 

2. Die Gewährung einer besonderen Alters
beihilfe, die alten Personen ein Min
desteinkommen gerantiert, stellt eine so
ziale Vergünstigung im Sinne der Ver
ordnung Nr. 1612/68 dar. 
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